
Hochwasserschutzmassnahmen Oesch 
Der Gemeinderat und die Baukommission haben die vom Kanton vorgeschlagenen 
Hochwasserschutzmassnahmen Oesch umfangreich abgeklärt und in diversen Be-
sprechungen nun das weitere Vorgehen beschlossen. Dies musste entschieden 
werden, da die Sanierung der Hauptstrasse (Dorfeingang bis ehemalige Käserei) 
inklusive der Oeschbrücke im 2019 realisiert und allfällige Synergien genutzt werden 
sollten. 

 

Nach den Vorschlägen des Kantons und der Ingenieure wäre auf der rechten Seite, in Fliessrichtung der Oesch, eine ca. 150 m  
lange Stützmauer direkt an die Kantonsstrasse geplant gewesen. Die Kosten dafür, nach Abzug sämtlicher Subventionen, würden 
auch in der günstigsten Variante noch rund CHF 500‘000.00 betragen. Zudem müsste auch die Mülimattbrücke komplett saniert wer-
den, obwohl die Lebensdauer noch einen Betrieb von rund 20 Jahren verspricht. Dies würde nochmals eine Investition von  
CHF 330‘000.00 nach Abzug sämtlicher Subventionen betragen.  
 

Der Gemeinderat hat nun alle wesentlichen Aspekte sorgfältig abgewogen und definitiv entschieden, auf diese umfangreichen  
Massnahmen zur Verhinderung von Überschwemmungen bei einem sogenannten 100 - jährigen Hochwasser im Moment zu  
verzichten. Vielmehr soll nun aber umfangreich in den Unterhalt der Oesch investiert werden. Der Unterhalt spielt bei einem Hoch-
wasser eine sehr wesentliche Rolle. Deshalb soll einerseits das Uferbord gepflegt und andererseits die Sohle infolge Erosion ausge-
baggert werden. Dadurch erhöht sich die Durchflussmenge ebenfalls erheblich und Äste die unter den Brücken häufig das Wasser 
aufstauen, können vermieden werden. Mit weiteren sanften Renovationsmassnahmen soll zudem die Mülimattbrücke saniert  
werden, damit diese ihrer Lebensdauer entsprechend noch rund 20 Jahre hält. Der Kanton hat unseren Antrag, im Rahmen der 
Strassensanierung das Niveau der Kantonsstrasse im Bereich der Mülimattstrasse als Vorleistung um 10 - 20 cm zu erhöhen,  
auch bereits genehmigt. 
 

Euer Gemeindepräsident Beat Gattlen 
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„Spycherfescht“ im Museum Wasseramt, Turm in Halten 
 
Haben Sie sich den Pfingstsonntag, 20. Mai, schon reserviert? Dann näm-
lich feiert das Museum Wasseramt die Eröffnung der neuen  
Ausstellung in den Speichern. Die Themen sowie die Vermittlungs- und 
Präsentationsformen sind unter verschiedenen Inhalten festgelegt:  
Vorratshaltung ohne Kühlschrank, Bauer und Handwerker sowie  
sparsames Haushalten - Sorge um Haus und Hof. Thematisiert wird auch 
die Architektur der Speicher, die aus unterschiedlichen Orten des Kantons 
stammen. Attraktiv präsentiert sich der Eingangsbereich mit einer Kaffee-
ecke im Grünen. Eine neue Signaletik führt die Museumsbesucher durch 
das Gelände.  

 
Ein OK ist bereits an der Planung des «Spycherfeschtes» vom Pfingstsonntag, 20. Mai, ab 11 Uhr. Neben der Besichtigung der  
neuen Ausstellung erwarten die Besucher Führungen, Musik und eine verlockende Festwirtschaft. 
 

   Agnes Portmann-Leupi 

Sanierung Kantonsstrasse 
Das Strassenbauprojekt wird aktuell vom Kanton ausgearbeitet und mit dem Erschliessungsplan bis zu  
den Sommerferien 2018 dem  Gemeinderat zur Vernehmlassung zugestellt. Die Auflage des Projektes  
ist nach den Sommerferien und die Submission der Baumeisterarbeiten bis im Herbst vorgesehen. Mit  
den Bauarbeiten soll ca. im März 2019 gestartet werden. 
 

Euer Gemeindepräsident Beat Gattlen 



   

 

 

  

  Termine April - Juni 

   
   
  Einwohnergemeinde Halten 
 
Wir suchen per August 2018: 
 

 5 Delegierte für die Kreisschule HOEK 
 

Ist unsere Primarschule ein Thema an dem Sie interessiert sind und wo Sie sich einbringen möchten? 
Wohnen Sie in Halten und sind stimmberechtigt? 
Dann erfüllen Sie die Voraussetzungen, die an dieses Amt gestellt werden. 
 

Als Delegierte / Delegierter nehmen Sie zweimal im Jahre an der Delegiertenversammlung teil, an der sie die Interessen der Gemein-
de Halten vertreten. 
 

Das Wahlgremium für die Delegierten ist der Gemeinderat.  
Bei Interesse für diese Aufgabe melden Sie sich bitte bis spätestens 30. April 2018 bei der Gemeinderätin Ressort Schule,  
Daniela Gilgen. 032 675 41 83 oder daniela.gilgen@halten.ch 
 

Papiersammlung, MZA Halten 21. April 

Sondermüllsammlung 21. April 

Grünabfuhr 24. April 

Grünabfuhr 08. Mai 

32. Trachten - z‘Morge, Bauernhof Martin Steiner 13. Mai 

Spycher-Fest, Museum Turm,  20. Mai 

Musikgesellschaft MGK - Pfingstkonzert,  
                                                     MZA Kriegstetten 

 
20. Mai 

Grünabfuhr / Häckseln 22. Mai 

Rechnungs-Schulgemeindeversammlung    
                                                HOEK in Kriegstetten        

 
23. Mai 

  

  

Grünabfuhr 05. Juni 

Papiersammlung durch Schule 11. Juni 
Budget - Gemeindeversammlung 13. Juni 

17. HSV Tag- und Nachtplauschturnier 16. Juni 

Grünabfuhr 19. Juni 

Karton -  Sammlung 21. Juni 

Doftreff / Apéro für Neuzuzüger 23. Juni 
Neophyten - Tag 30. Juni 

Vereinsmusik VMK - Fischessen, MZA Kriegstetten 30. Juni 
01. Juli 

  

  

Hundesteuer 2018 
Die Gebühr der Hundesteuer wird in der Gemeinde Halten mit Rechnungsstellung eingezogen.  
Alle Personen, die mit einem Hund in der neuen Hundedatenbank Amicus erfasst sind, wurde die Rech-
nung Anfang April zugestellt.  
Es ist deshalb wichtig, dass Sie die Abgabe oder den Tod eines Hundes bei Amicus mutieren und auch der 
Gemeinde melden. Sie ersparen Ihnen und uns so unnötige Aufwendungen. 
Wenn sie Ersthundehalter sind, melden Sie dies auf der Gemeindeverwaltung, damit diese Ihre Personen-
daten bei Amicus erfassen kann. Von der Gemeinde erhalten Sie dann auch die Zugangsdaten zu Amicus. 
 

Die Hundesteuer von Fr. 120.00 muss bis spätesten 30. April 2018 bezahlt sein. Nach diesem Termin werden Säumige gemahnt 
und mit einer Mahngebühr von Fr. 50.00 belastet.  
 

Wir möchten Sie ausserdem darauf aufmerksam machen, dass laut Tierseuchenverordnung, Artikel 16, der Hundehalter / die Hunde-
halterin (das bedeutet die Person, bei der sich ein Hund aufhält) in der Hundedatenbank Amicus erfasst sein muss. 

Feuerungskontrolle 
Ab 1. Januar 2018 liegt die Verantwortung für den Unterhalt von Feuerungsanlagen, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen betrieben werden, bei den Anlageneigentümern. 
Die Unterhaltspflicht gilt als erfüllt, wenn in zweckmässigen Zeitabständen durch eine zugelassene Fachperson eine sicherheitstech-
nische Wartung vorgenommen wird und allenfalls festgestellte Mängel behoben sind. 
Die Wartung besteht aus der Kontrolle und, wenn nötig, der Reinigung der Feuerungsanlage. Damit sollen Personensicherheit und 
Brandschutz garantiert werden. 
Die Zeitabstände zwischen den sicherheitstechnischen Wartungen sind in Absprache mit der Fachperson anlage- und nutzugsbezo-
gen festzulegen. Zu berücksichtigen sind namentlich Herstellerangaben, technische Spezifikationen, Brennstoff, Leistung, Nutzungs-
intensität, Verschmutzungsgrad und Anlagealter. 
Für die Ausführung der sicherheitstechnischen Wartung von Feuerungsanlagen ist eine Zulassung der Solothurnischen Gebäudever-

sicherung erforderlich. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Amt für Umwelt: Herr Adrian Stoll adrian.stoll@bd.so.ch 


